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Stuttgart, 14.10.2025 
 
Liebe Familien der Schloss-Realschule für Mädchen, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Sie über die Änderungen bei der Entschuldigungspflicht 
informieren. 
 
Diese Regelungen sieht die neue Schulbesuchsverordnung vor: 
 
1.   
Eine Verhinderung der Teilnahme am Unterricht muss der Schule unverzüglich unter An-
gabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer mitgeteilt werden. 
Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung zu erfüllen. 
 
2. 
Eine schriftliche Mitteilung ist nur noch dann nachzureichen, wenn hierfür ein sachlicher 
Grund besteht und eine entsprechende Aufforderung durch die Schule erfolgt (§ 2 Absatz 1 
Schulbesuchsverordnung). 
 
3. 
Werden die Punkte 1 und im Ausnahmefall Punkt 2 nicht befolgt, wird eine versäumte 
schriftliche Arbeit oder eine andere Leistungsmessung zwingend mit der Note unge-
nügend bewertet. Hier gibt es keinen pädagogischen Handlungsspielraum. Zudem kann 
unentschuldigtes Fehlen zu einem Bußgeldverfahren führen.  
 
 
Was bedeutet dies für Sie und Ihr Kind? 
 
Falls Ihr Kind krankheitsbedingt nicht am Unterricht oder einer anderen verbindlichen Ver-
anstaltung teilnehmen kann, müssen Sie es über Ihren Elternzugang über WebUntis bis 
7:30 Uhr krankmelden. Das Sekretariat nimmt keine telefonischen Entschuldigungen 
mehr entgegen. 
Sollten Sie dies versäumen, müssen Sie die Krankmeldung bis spätestens einen Tag danach 
nachholen. 
 
Die bisherige schriftliche Entschuldigung müssen Sie jetzt nur noch nachreichen, wenn Sie 
vom Klassenlehrertandem dazu aufgefordert werden. 
 
Falls Sie Ihr Kind, zum Beispiel wegen eines Arztbesuchs oder eines religiösen Festes, 
vom Unterricht befreien lassen möchten, müssen Sie, wie bisher, mindestens eine Wo-
che davor einen schriftlichen Antrag beim Klassenlehrertandem stellen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Svenja Fritzsche, Schulleiterin 


